
GEMEINDE WINHÖRING

Bekanntgäbe der Niederlesung einer Satzung in der Gemeindekanzlei

Der Gemeinderat Winhöring hat in der Sitzung vom 24. Februar 2026 die

Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge

(Stellplatzsatzung)

beschlossen.

Die Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Sie liegt im Rathaus, Zimmer Nr. 9 in Winhöring während der allgemeinen Geschäftsstunden
zur Einsicht auf.

Die Satzung ist nicht genehmigungspflichtig.
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